
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/3/14 5Ob21/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1995

Norm

MRG §37 Abs3 Z16

MRG §37 Abs3 Z22

ZPO §528 Abs2 Z3 K

Rechtssatz

Nach der Bestimmung des § 528 Abs 2 Z 3 ZPO, die zufolge § 37 Abs 3 Z 16 MRG auch für das in § 37 Abs 3 Z 22 MRG

geregelte Sicherungsverfahren gilt, ist gegen den Beschluß des Rekursgerichtes über den Kostenpunkt der

Revisionsrekurs jedenfalls unzulässig. Dieser Rechtsmittelausschluß erstreckt sich auf sämtliche Entscheidungen, mit

denen in irgend einer Form über Kosten abgesprochen wird.
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